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Das OVG Berlin-Brandenburg hat mit Beschluss vom 8.8.2022 (Az. OVG 11 N
64.18) entschieden, dass bei einer Sendezeitbegrenzung wegen
Jugendschutzverstößen besondere Begründungspflichten einzuhalten sind. Dem
Rechtsstreit zugrunde lag eine Rüge der Medienanstalt Berlin-Brandenburg
(mabb) gegen den Fernsehsender ProSieben. ProSieben ist gegen diese Rüge
gerichtlich vorgegangen und obsiegte in diesem Streit. Vor dem jetzigen
Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg hat ProSieben bereits erstinstanzlich vor
dem VG Berlin (Az. VG 27 K 7.15) gesiegt. Das OVG Berlin-Brandenburg hat dieses
Urteil nun bestätigt.

Hintergrund des Rechtsstreits war eine Rüge der mabb gegen ProSieben aufgrund
der von 2011 bis 2015 am Vormittag ausgestrahlten Sendung "Steven liebt Kino".
Diese stellte aktuelle Kinofilme vor. An einem Tag, an dem vorrangig der neue
"Lego Movie" vorgestellt wurde, folgte eine Kurzvorstellung weiterer neuer
Kinofilme bei der unter anderem Ausschnitte der Filme "Devil's Due - Teufelsbrut"
und "Sabotage" gezeigt wurden. Dabei waren sogenannte „Horrorbilder“ zu
sehen, die für ein minderjähriges Publikum nicht geeignet waren. Hierauf folgten
verschiedene Programmbeschwerden bei der mabb, die im Anschluss hieran eine
Rüge gegen ProSieben aussprach. Darüber hinaus wurde eine
Sendezeitbegrenzung für die Sendung „Steven liebt Kino“ ausgesprochen. Diese
sollte in Zukunft nur noch zwischen 20:00 und 06:00 Uhr ausgestrahlt werden
dürfen.

Das VG Berlin hat in erster Instanz festgestellt, dass eine Verletzung der
Begründungspflicht des § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV) vorliege. Das VG Berlin betonte, dass es sich bei der
Begründungspflicht nicht nur um eine wünschenswerte Vorgehensweise und
unnötige Förmelei handele, sondern diese vor allem auch der grundrechtlichen
Position der betroffenen Rundfunkveranstalter und Telemedienanbieter diene.
Nach § 17 JMStV muss die KJM ihr Beschlüsse begründen und die tatsächlichen
und rechtlichen Gründe für Ihre Entscheidung mitteilen. An dieser Begründung
fehlte es aus Sicht des VG Berlin jedoch, da die zuständige Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM) als Organ der mabb  ihre Entscheidung ausschließlich
unter Bezugnahme auf die Ausführungen der mabb stützte. Es werde nicht
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deutlich, welche Teile der Sendung letztlich den Ausschlag gegeben hätten, so
das VG Berlin. Fehle, wie vorliegend, eine den gesetzlichen Anforderungen
genügende Begründung, schlage dies auf die Rechtmäßigkeit der Entscheidung
der zuständigen Landesmedienanstalt durch, wobei es sich um einen absoluten
Verfahrensfehler handele. Denn das ordnungsgemäße Vorliegen einer vom
Entscheidungsgremium stammenden Begründung sei „essentiell“ für die
Rechtmäßigkeit einer von der jeweiligen Landesmedienanstalt erlassenen
Aufsichtsmaßnahme nach dem JMStV.

Das OVG Berlin-Brandenburg hat den Antrag der mabb auf Zulassung der
Berufung nunmehr abgelehnt, womit das Urteil des VG Berlin rechtskräftig
geworden ist. Das OVG Berlin-Brandenburg hat die tatsächlichen und rechtlichen
Feststellungen des VG Berlin unbeanstandet gelassen. Es fehle an einer eigenen
Auseinandersetzung der KJM mit den jeweiligen Inhalten der Kinofilme. Zudem sei
die Begründung der KJM an mehreren Stellen widersprüchlich. Das OVG betonte
zudem, dass die zu begründenden Beschlüsse der KJM gegenüber den anderen
Organen der zuständigen Landesmedienanstalt auch bindend und deren
Entscheidung zugrunde zu legen seien, was die Abhängigkeit der Entscheidung
der Landesmedienanstalt von der Entscheidung der KJM und eben auch ihrer
Begründung bewirke.

Pressemitteilung einer beteiligten Partei zu dem Beschluss des OVG
Berlin-Brandenburg

https://www.dlapiper.com/de/austria/news/2022/09/dla-piper-represents-prosieben-
before-the-higher-administrative-court-of-berlin-brandenburg/
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